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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Beschluss über den Jahresabschluss 2009 des Pension sfonds der Stadt Braunschweig 
gemäß §§ 101, 102 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) 
 
 
„1. Nach Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit gemäß § 101 Abs. 1 NGO des 

Jahresabschlusses 2009 des Sondervermögens Pensionsfonds durch den Ersten 
Stadtrat als Leiter und aufgrund des Bestätigungsvermerkes des Rechnungsprüfungs-
amtes im Schlussbericht für das Haushaltsjahr 2009 wird der Jahresabschluss 2009 
beschlossen. 
 

  2. Im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2009 wird folgende Genehmi-
gung erteilt: 
 
Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrechnung für das 
Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 2.976.251,38 € wird auf Rechnung des Haushaltsjah-
res 2010 vorgetragen und dann gem. § 82 Abs. 7 NGO der zu bildenden Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.“ 

 
 
 



Sachverhalt/Begründung/finanzielle Auswirkung:  
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Durch Beschluss des Rates vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbstständige 

„Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet.  
 

Durch den „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ soll die dauerhafte Finanzierung der 
Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen, soweit das Be-
amtenverhältnis auf Probe nach dem 31. Dez. 1999 begründet worden ist, sichergestellt 
werden. 

 
Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 Niedersächsi-
scher Gemeindeordnung (NGO) für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt wird 
(Abschnitt XIII. des Haushaltsplanes 2009). Daher sind die Vorschriften der Haushalts-
wirtschaft anzuwenden (§ 102 Abs. 4 NGO). Für jedes Haushaltsjahr ist ein Jahresab-
schluss im Sinne des § 100 Abs. 1 bis 3 NGO nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus einer 
Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz, einem Anhang und einem Re-
chenschaftsbericht. Eine Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht wurde nicht ers-
tellt, da die darin aufgeführten Posten keine Bestände aufweisen. 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 weist eine Bilanzsumme von rund 
12,93 Mio. €  aus. Die Nettoposition beträgt ebenfalls rund 12,93 Mio. € . Die Schlussbi-
lanz mit Anhang (Anlage 1) und der Rechenschaftsbericht (Anlage 2) sind dieser Vorla-
ge beigefügt. 
 

1.2 Den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 hat das Rechnungsprüfungsamt in 
analoger Anwendung des § 120 Abs. 1 NGO geprüft und seine Bemerkungen im 
Schlussbericht vom 5. November 2010 (Auszug s. Anlage 3) zusammengefasst. Es wird 
bestätigt, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds vermit-
telt (vgl. Seite 87 des Schlussberichtes). 

 
2. Ergebnis des Jahresabschlusses 2009 
 
2.1 Ergebnisrechnung 
 
 Ergebnisrechnung Abweichungen 
 Nach dem Ansatz Nach dem Ergebnis Absolut Relativ 
 -in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H. 
Ordentliche Erträge 3.169.500,00 2.976.290,68 -193.209,32 -6,1 
Ordentliche Aufwendungen 2.600,00 39,30 -2.560,70 -98,5 
Ordentliches Ergebnis 
Jahresüberschuss (+) / 
Jahresfehlbetrag (-) 

3.166.900,00 2.976.251,38 -190.648,62 -6,0 

     
Jahresergebnis 
Überschuss (+) / 
Fehlbetrag (-) 

3.166.900,00 2.976.251,38 -190.648,62 -6,0 

 



Nach der Ergebnisrechnung 2009 des Sondervermögens ergibt sich durch Mindererträge in 
Höhe von 193.209,32 € und Minderaufwendungen in Höhe von 2.560,70 € eine Verschlechte-
rung des Jahresergebnisses in Höhe von 190.648,62 €. Der Jahresüberschuss in Höhe von 
2.976.251,38 € ist auf Rechnung des Haushaltsjahres 2010 vorzutragen und dann gem. § 82 
Abs. 7 NGO den Überschussrücklagen zuzuführen. 
 
Die Ergebnisverschlechterung ist durch geringere Zinserträge im Haushaltsjahr 2009 als ge-
plant zurückzuführen. Darüber hinaus wurden geringfügige Aufwendungen für den Eintritt eines 
ersten Versorgungsfalls eingeplant. Bisher ist kein Versorgungsfall aus dem Sondervermögen 
eingetreten. 
 
2.2 Finanzrechnung 
 
 Nach dem / der Abweichungen 
 Finanzhaushalt Finanzrechnung Absolut Relativ 
 -in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H. 
Summe der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 

3.169.500,00 3.029.971,51 -139.528,49 -4,4 

Summe der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 

2.600,00 39,30 -2.560,70 -98,5 

Finanzmittelbestand 3.166.900,00 3.029.932,21 -136.967,79 -4,3 
Finanzmittelveränderung 3.166.900,00 3.029.932,21 -136.967,79 -4,3 
Zahlungsmittelbestand 
zu Beginn des Jahres 

9.870.778,51 9.870.778,51   

Zahlungsmittelbestand 
am Ende des Jahres  

13.037.678,51 12.900.710,72 -136.967,79 -1,1 

 
Im Finanzhaushalt 2009 des Sondervermögens war eine Finanzmittelveränderung, d. h. eine 
Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.166.900,00 € geplant. In der Fi-
nanzrechnung ergibt sich durch Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Hö-
he von 139.528,49 € und Minderauszahlungen in Höhe von 2.560,70 € eine Ergebnisver-
schlechterung in Höhe von 136.967,79 €. Dies ist insbesondere auf geringere Zinseinzahlungen 
im Haushaltsjahr 2009 als geplant zurückzuführen. 
 
Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2009 wurden durch den Leiter des Son-
dervermögens durch Unterschrift auf der Bilanz festgestellt.  
 
I. V. 
 
 
gez. 
 
Lehmann 
Erster Stadtrat 
 
 
 
 
Anlagen 
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1. Vorbemerkung 


 
Nach § 100 NGO besteht der aufzustellende Jahresabschluss u. a. aus einem Anhang. Dem 
Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 GemHKVO werden im Re-
chenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haus-
haltswirtschaft (siehe Nr. 3. und Nr. 4) und die finanzwirtschaftliche Lage des Sondervermö-
gens (siehe Nr. 5.) dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen 
vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, 
die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (siehe Nr. 6.) und zu erwartende 
mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung 
(siehe Nr. 7.) darstellen. 
 
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 wurde das Finanzwesenverfahren SAP 
angewendet. 


 
 


2. Versicherungsmathematische Betrachtung des Sondervermögens 
 


Die Stadt Braunschweig beauftragt regelmäßig einen Versicherungsmathematiker, eine Über-
prüfung und Neuberechnung der Prämiensätze nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik zur Dotierung des Sondervermögens vorzunehmen. Die Festlegung der Prä-
miensätze erfolgt pauschal in Form eines von der Laufbahn und Verwendung des Beamten ab-
hängigen Prozentsatzes der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge ohne Berücksichtigung von 
Sonderzahlungen. Zum 31. Dez. 2009 waren 275 Beamtenverhältnisse zu berücksichtigen (Be-
amte, die ab dem 1. Jan. 2000 in den Dienst der Stadt Braunschweig eingetreten sind).  
 
Diese Beamtenverhältnisse teilen sich wie folgt auf: 
 
  mittlerer Dienst:    40 
  gehobener Dienst    86 
  höherer Dienst     24 (davon 5 Beamte auf Zeit) 
  Feuerwehrbeamte  125 
 
Die Prämienberechnungen des Versicherungsmathematikers berücksichtigen eine kalkulatori-
sche Verzinsung der angesammelten Mittel. Diesem, die Finanzierung der Versorgung entlas-
tenden Effekt, stehen Erhöhungen der Beamtenbesoldung und damit auch der Beamtenversor-
gung belastend gegenüber. Neben den allgemeinen Besoldungsanpassungen sind auch Karrie-
reeffekte wie Beförderungen und Aufstiege in den Dienstaltersstufen zu berücksichtigen, die in 
der Anwartschaftsphase mit durchschnittlich 0,5 % p. a. veranschlagt werden. Demnach ist z. B. 
ein Realzins von 2,5 % gleichbedeutend mit einer kalkulatorischen (Netto-) Verzinsung des 
Vermögens im Pensionsfond von 4,0 % und einer Besoldungsdynamik (einschl. Karrieretrend) 
von 1,5 %. 
 
Auf Vorschlag des Versicherungsmathematikers hat der Leiter des Pensionsfonds entschie-
den, dass ab dem Haushaltsjahr 2009 ein durchschnittlicher Realzins i. H. v. 2,5 % zu be-
rücksichtigen ist, da dieser für eine Konstanz bei der Höhe der jährlichen Zuführungsbeträge 
sorgt. 
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Darüber hinaus besteht für den vorhandenen Bestand im Sondervermögen - bedingt durch 
niedrige Zinserträge in den ersten Jahren des Bestehens - ein Nachfinanzierungsbedarf. Die 
Höhe des Nachfinanzierungsbedarfes hängt vom verwendeten Realzins ab und muss nicht 
sofort ausgeglichen werden. Die Ausfinanzierung der Deckungslücke erfolgt durch eine Zu-
führung von Sonderbeiträgen. 
 
Auf Basis des durchschnittlichen Realzinssatzes mit den entsprechenden Prämiensätzen 
waren für das Jahr 2009 folgende Zuführungen zu leisten: 
 


Laufbahn Dienstbezü-
ge 


Prämien-
satz 


Zusatzprämie 
(Sonderzuführung) 


Zuführung 


mittlerer Dienst 827.082,13 € 24 % 3,2 % 224.966,34 € 


gehobener Dienst 2.136.705,49 € 27 % 3,2 % 645.285,06 € 


höherer Dienst 1.314.514,52 € 32 % 3,2 % 462.709,11 € 


feuerwehrtechn. 
Dienst 


3.247.618,14 € 32 % 1,6 % 1.091.199,70 € 


Summe:    2.424.160,20 € 


 
Gem. § 3 der Satzung zur Errichtung und Verwaltung des „Pensionsfonds der Stadt Braun-
schweig“ wurde zum 15. August 2009 eine Abschlagszahlung i. H. v. 2.625.300,00 € entspre-
chend dem Haushaltsansatz zugeführt. Ursache für den o. g. tatsächlichen Zuführungsbetrag 
sind insbesondere 11 unerwartete Abgänge aus dem Pensionsfonds beim feuerwehrtechni-
schen Dienst durch Dienstherrenwechsel. Die Überzahlung i. H. v. 201.139,80 € wurde in Ab-
stimmung mit dem FB 20 Finanzen gem. Verfügung des Leiters des Pensionsfonds wegen der 
geringer als geplant erfolgten Zinserträge und des weiterhin vorhandenen Nachfinanzierungs-
bedarfs im Pensionsfonds belassen. 
 


 
3. Ergebnisrechnung 


 


 Ergebnisrechnung Abweichungen 


 Nach dem Ansatz Nach dem Ergebnis absolut relativ 


 -in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H. 
Ordentliche Erträge 3.169.500,00 2.976.290,68 -193.209,32 -6,1 
Ordentliche Aufwendungen 2.600,00 39,30 -2.560,70 -98,5 
Ordentliches Ergebnis 


Jahresüberschuss (+) / 


Jahresfehlbetrag (-) 


3.166.900,00 2.976.251,38 -190.648,62 -6,0 


     
Jahresergebnis 


Überschuss (+) / 


Fehlbetrag (-) 


3.166.900,00 2.976.251,38 -190.648,62 -6,0 


 
Nach der Ergebnisrechnung 2009 des Sondervermögens ergibt sich durch Mindererträge in 
Höhe von 193.209,32 € und Minderaufwendungen in Höhe von 2.560,70 € eine Verschlech-
terung des Jahresergebnisses in Höhe von 190.648,62 €. Diese Ergebnisverschlechterung 
ist insbesondere auf geringer als geplant erfolgte Zinserträge für das Haushaltsjahr 2009 
zurückzuführen. Es konnten Zinserträge i. H. v. 325.860,72 € - zzgl. 25.129,96 € Zinsab-
grenzung 2009/2010 - vereinnahmt werden (Ist Zinserträge 2009: 350.990,68 €; Soll Zinser-
träge 2009: 544.200,00 €).  
 
Dem Rat wird im Rahmen der Vorlage zum Jahresabschluss 2009 vorgeschlagen, dass der 
Jahresüberschuss in Höhe von 2.976.251,38 € auf Rechnung des Haushaltsjahres 2010 
vorgetragen und dann gem. § 82 Abs. 7 NGO der Überschussrücklage zugeführt wird. 
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Darüber hinaus wurden vorsorglich  Aufwendungen für den Eintritt eines ersten Versor-
gungsfalls eingeplant. Bisher ist jedoch kein Versorgungsfall aus dem Sondervermögen ein-
getreten. Ordentliche Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt des Pensionsfonds i. H. v. 
39,30 € für Kontoführungsgebühren und Porto entstanden. 
 
Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen beträgt das Jahreser-
gebnis 2009 2.976.251,38 € (Ansatz 2009: 3.166.900,00 €).  


 
 


4. Finanzrechnung 
 


 Nach dem / der Abweichungen 


 Finanzhaushalt Finanzrechnung absolut relativ 


 -in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H. 


Saldo aus laufender Ver-


waltungstätigkeit 
3.169.500,00 3.029.971,51 -139.528,49 -4,4 


Finanzmittelbestand 3.166.900,00 3.029.932,21 -136.967,79 -4,3 
Finanzmittelveränderung 3.166.900,00 3.029.932,21 -136.967,79 -4,3 


Zahlungsmittelbestand 
zu Beginn des Jahres 


9.870.778,51 9.870.778,51   


Zahlungsmittelbestand 
am Ende des Jahres 


13.037.678,51 12.900.710,72 -136.967,79 -1,1 


 
Im Finanzhaushalt 2009 des Sondervermögens war eine Finanzmittelveränderung, d. h. eine 
Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln, in Höhe von 3.166.900,00 € geplant. In der 
Finanzrechnung ergibt sich durch Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von 139.528,49 € und Minderauszahlungen in Höhe von 2.560,70 € eine Ergebnisver-
schlechterung in Höhe von 136.967,79 €. Dies ist vor allem auf geringere Zinseinzahlungen 
im Haushaltsjahr 2009 zurückzuführen. 
 


 
5. Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln für die Haushaltsjahre 2000 bis 2009 


 
Die Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln (für 2000 und 2001 umgerechnet in €) 
stellt sich wie folgt dar: 


 


Haushaltsjahr Zuführung Zinserträge Kosten/Aufwand Bestand 


2000 69.024,40 € 1.216,56 € 0,00 € 70.240,96 € 


2001 325.208,51 € 8.443,79 € - 1,33 € 403.891,93 € 


2002 479.000,00 € 21.182,35 € - 22,10 € 904.052,18 € 


2003 825.000,00 € 29.608,79 € - 44,24 € 1.758.616,73 € 


2004 928.670,68 € 52.810,85 € - 40,33 € 2.740.057,93 € 


2005 829.928,85 € 74.485,61 € -42,25 € 3.644.430,14 € 


2006 946.157,65 € 102.746,05 € - 47,70 € 4.693.286,14 € 


2007 1.203.750,00 € 205.701,28 € - 75,80 € 6.102.661,62 € 


2008 3.446.800,00 € 321.023,32 € - 57,90 € 9.870.778,51 € 


2009 2.625.300,00 € 404.671,51 € -39,30 € 12.900.710,72 € 
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Die Entwicklung stellt sich grafisch wie folgt dar: 
 


0 €


2.000.000 €
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10.000.000 €
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Entwicklung Pensionsfonds 2000 bis 2009


Zuführung in €


Zinsen in €


Bestand in €


 
 
Die Zahlungsmittel sind wie folgt als Festgeld angelegt: 
 
6.635.392,52 € bis zum 21. Dez. 2010 bei der Volkswagen Bank GmbH (Zinssatz: 1,6 % p. A.) 
6.262.606,69 € bis zum 17. Feb. 2010 bei der Braunschweigischen Landessparkasse (Zinssatz: 
0,95 % p. A.) 
 


 
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres 


eingetreten sind 
 
Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 
eingetreten. 
 


 
7. Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken in der Zukunft 


 
Ab der Planung für das Haushaltsjahr 2010 wird bei der Festlegung der Prämiensätze ein 
durchschnittlicher Realzins von 2,5 % zugrunde gelegt (5 % Zinsertrag abzgl. 2 % Besol-
dungserhöhung und 0,5 % Karriereeffekt). Dies sorgt für eine Konstanz bei der Höhe der jähr-
lichen Zuführungsbeträge (einschl. Nachfinanzierung der Deckungslücke). Allerdings werden 
die Zinserträge aufgrund des aktuellen sehr niedrigen Zinsniveaus (ca. 1,5 % Zinsertrag) deut-
lich geringer als ursprünglich geplant mit der Folge ausfallen, dass die Nachfinanzierung einen 
längeren Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Gleichzeitig wird sich bei steigenden Zinsen die 
Zuführung nicht verringern, sodass bei einem tatsächlichen Realzins i. H. v. mind. 3,5 % die 
Deckungslücke geschlossen werden kann. 
 
Im Haushaltsjahr 2010 werden die ersten Beamten des Pensionsfonds (2 Beamte auf Zeit) 
aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Nach § 1 der Geschäftsordnung des Pensionsfonds 
kann der Leiter festlegen, ob bei Eintritt des Versorgungsfalls, für den noch keine ausrei-
chenden Kapitalzuführungen in das Sondervermögen geleistet wurden, Mittel des Sonder-
vermögens in Anspruch genommen werden. Diese Entscheidung mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf den Bestand bleibt abzuwarten. 
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Darüber hinaus werden erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2011 die Auswirkungen des Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrages für Beamte zu berücksichtigen sein. Nach diesem 
Staatsvertrag werden für erworbene Versorgungsanwartschaften beim Dienstherrenwechsel 
von abgebenden Dienstherren pauschale Abfindungen zu zahlen sein, die dem Pensions-
fonds zugeführt bzw. entnommen werden sollen. Eine entsprechende Änderung der Satzung 
des Pensionsfonds soll im Rahmen der Entscheidung des Rates zum Haushalt 2011 erfol-
gen. Die entsprechenden Beträge sind nur schätzbar und werden zunächst bei Zuführung 
und Entnahme in gleicher Höhe geplant. Unvorhergesehen hohe Abfindungen (beispielswei-
se für dienstältere Beamte) könnten jedoch den Bestand deutlich erhöhen, aber auch deut-
lich verringern. 
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11 .1


11 .2


Prüfunqsauftraq


Aufgrund des $ 1 der satzung zur Errichtung und venvartung des ,,pensions-
fonds der Stadt Braunschweig" vom 5. oktober 1999 ist bei der stadt Braun-
schweig der rechtlich unselbstständige ,,Pensionsfonds der stadt Braun-
schweig" (im Folgenden: Pensionsfonds) als sondervermögen nach $ 102
Abs. 1 Nr. 4 NGo zur Finanzierung künftiger Versorgungslasten ihrer Beam-
tinnen und Beamten errichtet worden


Weil für den Pensionsfonds ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt und
eine Sonderrechnung geführl werden, sind die Vorschriften der Haushaltswirt-
schaft der NGo anzuwenden (g 102 Abs. 4 NGo). Danach hat die stadt
Braunschweig für den Pensionsfonds für jedes Haushaltsjahr einen Jahresab-
schluss im Sinne des g 100 Abs. 1 bis 3 NGO aufzustellen.


Die Prüfung des Jahresabschlusses des Pensionsfonds seitens des Rech-
nungsprüfungsamtes erfolgt entsprechend g 119 Abs. 1 Nr. 1 und g 120
Abs. 1 Satz 1 NGO i. V. m. S 102 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 NGO.


Geqenstand. Aft und Umfanq der Prüfunq


Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2009 des Pensionsfonds.


Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des Pensions-
fonds nach den für niedersächsische Gemeinden geltenden Vorschriften lie-
gen in der Verantwortung des oberbürgermeisters der stadt Braunschweig.


Für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des pen-
sionsfonds gelten die Vorschriften der NGo und GemHKVo entsprechend.


Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es diese Unterlagen und Angaben
im Rahmen einer Prüfung in analoger Anwendung des S 120 Abs. 1
Satz 1 NGO zu beurteilen.


Die Prüfung der Buchführung und des Jahresabschlusses des Pensionsfonds
erstreckte sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetz-
lichen vorschriften der NGo und der GemHKVo eingehalten worden sind.


Die Prüfung wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und in An-
lehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen durchge-
führt. Nach diesen Grundsätzen ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buch-
führung und der Jahresabschluss des Pensionsfonds frei von wesentlichen
Mängeln sind. Die Zielsetzung der Prüfung entsprechend g 120 Abs. 1
satz 3 NGo erfordert regelmäßig keine lückenlose prüfung, d. h., Nachweise
für die Angaben in der Buchführung und im Jahresabschluss des pensions-
fonds werden im wesentlichen auf der Basis von stichproben beurteilt.


Die Prüfung umfasst - soweit zutretfend - insgesamt die Beurteilung der an-
gewandten Ansatz-, Bewerlungs-, Ausweis-, Gliederungs-, Angabe- und Be-
richtsgrundsätze.
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1 1 . 3


11.3 .1


11.3.2


Die für die Prüfung erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind vollständig
erbracht worden. Eine rechtsverbindlich unterzeichnete Vollständigkeitserklä-
rung wurde nicht vorgelegt.


F eststell u n ae n zu r Re ch n u n q sl eq u nq


,Vpriah.r.es.a0,-s--eh/sss


Der Rat der stadt hat am 11. Mai 2010 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2008 des Pensionsfonds beschlossen und dem oberbürgermeister Ent-
lastung erteilt.


Eaphf ühtuns.snd..w.e.i!-e-re.gpp.tü.f te..U.nlpfl.asp-n


Die Stadt hat den mit Datum vom 16. Juni 2010 aufgestellten Jahresab-
schluss des Pensionsfonds zum 31 . Dezember 2009 am 6. Juli 2010 zur prü-
fung vorgelegt. Dem vorgelegten Jahresabschluss fehlte der Rechenschafts-
bericht. Am 13. August 2010 wurde der Rechenschaftsbericht seitens des
Fachbereichs 1 0 nachträglich vorgelegt.


Die wesentliche Grundlage der Prüfung des Jahresabschlusses war die Buch-
führung des Pensionsfonds.


Die Buchführung des Pensionsfonds wird mit der Finanzwesensoftware
SAP RY3 geführt.


Die Buchführung des Pensionsfonds entspricht nach den im Rahmen der prü-
fung gewonnenen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.


Der Jahresabschluss des Pensionsfonds wurde ordnungsgemäß unmittelbar
aus der Buchführung des Pensionsfonds abgeleitet. Die entsprechend anzu-
wendenden gesetzlichen Ansatz-, Bewertu ngs- u nd Gliederungsvorschriften
der NGo und der GemHKVo wurden beachtet. Geringfügige Beanstandun-
gen ergeben sich beim Ausweis der Zinserträge von Kreditinstituten, weil eine
falsche Kontenzuordnung erfolgte. Der Anhang enthält die gesetzlich gefor-
deden Angaben. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und zur Finanz-
rechnung befinden sich im Rechenschaftsbericht.


Der Pensionsfonds erhielt im Berichtsjahr Zuwendungen und allgemeine um-
lagen in Höhe von TEUR 2.625 (Vorjahr: TEUR 3.447). Die Erträge und Ein-
zahlungen entsprachen dem Planansatz. Darüber hinaus wurden Zinserträge
und ähnliche Finanzerträge in Höhe von TEUR 351 (Vorjahr: TEUR 389) er-
zielt. Die Erträge blieben aufgrund des niedrigen Zinsniveaus TEUR -193 und
die Einzahlungen TEUR -140 unter dem Planansatz. Das Jahresergebnis be-
läuft sich damit auf TEUR 2.976 (Vorjahr: TEUR 3.836).


Aufgrund der erzielten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Zins-
erträge und ähnlichen Finanzerträge ergab sich zum 31. Dezember ein Be-
stand an l iquiden Mitteln in Höhe von TEUR 12.901 (Vorjahr: TEUR 9.871)
und ein Finanzvermögen in Höhe von TEUR 25 (Vorjahr: TEUR 79). In der
summe ergibt sich ein Gesamtuermögen in Höhe von TEUR 12.926 (Vorjahr:
TEUR 9.950), das vollständig durch die Nettoposition finanziert ist.
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11.4


Der Jahresabschluss des Pensionsfonds vermittelt unter Beachtung der
G ru ndsätze ord n u ngsmä ßiger Buchfü hrung g rundsätzlich ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Pensionsfonds.


Prüfunqsaussaqe


Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung triffi das Rechnungsprü-
fungsamt als zuständige örtliche Prüfungseinrichtung des Pensionsfonds im
Sinne der NGO für die Buchführung und den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2009 in der dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegten Fassung fol-
gende Prüfungsaussagel


Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt


Nach Ü berzeugung des Rech nungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2009 unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds.
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ANHANG 
 


 
 
 
 
1. Allgemeine Erläuterungen 
 
Beim Pensionsfonds der Stadt Braunschweig handelt es sich um ein Sondervermögen nach 
§ 102 Abs. 1 Nr. 4 der Nds. Gemeindeordnung (NGO), für das gemäß § 102 Abs. 4 Satz 1 
NGO ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt wurde. Nach § 102 Abs. 4 Satz 2 sind in die-
sem Fall die Vorschriften des Sechsten Teils der NGO (Gemeindewirtschaft), Erster Ab-
schnitt (§§ 82 bis 101 Haushaltswirtschaft), anzuwenden. Gem. § 100 NGO ist für jedes 
Haushaltsjahr ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus einer Er-
gebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. 
 
Die gem. § 142 Abs. 3 NGO verbindlich vorgegebenen Muster wurden für die Bilanz des 
Pensionsfonds verwendet. Eine Anlagen-, Forderungs- und Schuldenübersicht wurden dabei 
nicht erstellt, da die darin aufgeführten Posten keine Bestände aufweisen. 
 
 
 
2. Gliederungsgrundsätze 
 
Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte unter Verwendung der verbindlichen Muster nach 
den in § 54 Abs. 2 und 4 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vorge-
schriebenen Gliederungsschemas. 
 
 
 
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Bewertung des Vermögens erfolgte gem. § 96 Abs. 4 NGO i. V. m. §§ 42 ff. GemHKVO.  
 
 
 
4. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden 
 
 
4.1. Finanzvermögen 
 
Die dem Jahr 2009 zuzurechnenden Zinsen für die Festgeldanlagen bis zum Jahr 2010 wur-
den abgegrenzt und unter dem Finanzvermögen ausgewiesen. 
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4.2. Liquide Mittel 
 
Die liquiden Mittel umfassen fast 100 Prozent der Bilanzsumme des Pensionsfonds. 
 
Ansatz und Bewertung erfolgen zum Nominalwert (Buch- bzw. Zählbestand). 
 
Die bestehende Liquidität des Pensionsfonds zum Stichtag der Schlussbilanz betrug  
TEUR 12.901.  
 
 
4.3. Nettoposition 
 
Die Nettoposition umfasst mit TEUR 12.926 ebenfalls 100 Prozent der Bilanzsumme des 
Pensionsfonds. 
 
 
 
5. Weitere Erläuterungen 
 
Haftungsverhältnisse im bilanzrechtlichen Sinne sind Verpflichtungen aufgrund von Rechts-
verhältnissen, aus denen der Pensionsfonds nur unter bestimmten Umständen, mit deren 
Eintritt nicht gerechnet wird, in Anspruch genommen werden kann. Beim Pensionsfonds be-
stehen keine. 
 





